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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Parlamentsmandat

Eine Studie zeigte 2015 auf, dass die Fraktionsgeschlossenheit in den letzten rund 30
Jahren in der Schweiz auch aufgrund einer Professionalisierung der Parteien
zugenommen hatte. Am deutlichsten haben sich dabei die Polparteien SP und SVP, aber
auch die FDP diszipliniert. Im Vergleich zu anderen westeuropäischen Parlamenten sei
die Fraktionsdisziplin in der Schweiz aber nach wie vor gering.
In den Medien wurde die Studie breit aufgenommen. Das St. Galler Tagblatt wusste zu
berichten, dass die Fraktionen Regeln einführten, um die Fraktionsdisziplin zu erhöhen.
Bei der FDP würden etwa Geschäfte als strategisch erklärt, was für die
Fraktionsmitglieder bedeute, dass entweder mit der Mehrheit gestimmt oder sich der
Stimme enthalten werden müsse. Auch die CVP und die BDP würden solche Regeln
kennen, wobei eine Zweidrittelmehrheit (bei der BDP eine einfache Mehrheit)
bestimme, ob ein Geschäft strategisch sei. Bei den Polparteien gebe es keine solche
Regeln, sie stimmten «naturgemäss» geschlossener, oder der soziale Druck oder
allenfalls persönliche Gespräche mit potenziellen Abweichlern würden hier reichen. 
Allerdings beschrieb der «Blick» einen Vorfall, bei dem ein SVP-Parlamentarier von
Fraktionschef Adrian Amstutz (BE) im Parlament lautstark in die Schranken gewiesen
worden sei, weil er als einziger anders als die Fraktion abgestimmt habe. Das
Boulevardblatt zitierte einen Passus im Fraktionsreglement der Volkspartei, nach dem
Mitglieder, die den Interessen der SVP zuwiderhandelten, ausgeschlossen würden. Bei
den Grünen wiederum herrsche der Grundsatz, dass eine abweichende Position
vorgängig transparent gemacht werde, kommentierte die Aargauer Zeitung.  

Mitte Oktober 2017 wertete der «Blick» aus, wie häufig Nationalrätinnen und
Nationalräte von der Fraktionsmeinung abweichen. Wenig überraschend waren dies
jene Parlamentarierinnen und Parlamentarier, deren Partei zu klein war für eine eigene
Fraktion. So wies die Analyse Marianne Streiff-Feller (evp, BE; bei 78.5% der
Abstimmungen gleicher Meinung wie die Fraktion) und Maja Ingold (evp, ZH; 80%), die
als EVP-Mitglieder der CVP-Fraktion angehören, sowie Roberta Pantani (lega, TI; 88.2%),
die sich als Lega-Mitglied der SVP-Fraktion angeschlossen hatte, als häufigste
Abweichlerinnen aus. Interessanterweise fanden sich unter den Top 10 auch fünf FDP-
Mitglieder. Allerdings stimmten Walter Müller (fdp, SG: 89.4%), Hans-Ulrich Bigler (fdp,
ZH; 89.5%), Philippe Nantermod (fdp, VS: 89.9%), Hans-Peter Portmann (fdp, ZH: 91.4%)
und Bruno Pezzatti (fdp, ZG: 91.7%) noch immer bei 9 von 10 Abstimmungen wie die
Mehrheit ihrer Fraktion. Abweichler seien wichtig, so der «Blick», weil mit ihnen
Allianzen über die Parteigrenzen hinweg geschmiedet würden. Unter den zehn
fraktionstreusten Parlamentsmitgliedern fanden sich je vier GLP-Mitglieder (Tiana
Angelina Moser, ZH: 99.7%; Beat Flach, AG: 99.6%; Thomas Weibel, ZH: 99.5% und
Kathrin Bertschy, BE: 99.5%) sowie fünf SP-Mitglieder (Martin Naef, ZH: 99.5%; Claudia
Friedl, SG: 99.5%; Martina Munz, SH: 99.4%; Silvia Schenker, BS: 99.4% und Yvonne Feri,
AG: 99.4%). Sie alle stimmten – wie auch Sibel Arslan (basta, BS: 99.4%) von der Fraktion
der Grünen – in mehr als 99 von 100 Abstimmungen wie die Mehrheit ihrer Fraktionen. 1

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 13.10.2017
MARC BÜHLMANN

Die Mitte Juni 2021 trotz Verbots von Massenversammlungen aufgrund der Covid-19-
Pandemie durchgeführten Demonstrationen gegen Rassismus («Black Live Matters»)
und für mehr Gleichstellung sorgten für einige Debatten hinsichtlich Gleichbehandlung.
Zwar waren die meisten Kundgebungen bewilligt worden, die Auflage, dass nicht mehr
als 300 Personen daran teilnehmen dürfen, wurde aber meist nicht eingehalten. Dies
brachte vorab der Polizei und dem Bundesrat von bürgerlicher Seite die Kritik von
«Willkür» ein: Während sich etwa Restaurants pingelig an die strikten Regeln halten
müssten, drücke man bei Demonstrationen ein Auge zu, fasste die NZZ die Kritik
zusammen. Eine unbewilligte Demonstration in Basel-Stadt hatte freilich noch weitere
politische Auswirkungen: Laut Polizeirapport habe sich neben fünf bewilligten
Frauenstreik-Demonstrationszügen eine nicht bewilligte Gruppe von rund 300 Frauen
gebildet, die über längere Zeit Verkehrsachsen auf zwei Brücken blockierte. Nach
erfolgloser polizeilicher Aufforderung, die Blockaden aufzugeben, sollte die
Demonstration gewaltsam aufgelöst werden. Zu diesem Zeitpunkt stiess Nationalrätin
Sibel Arslan (basta, BS) zur Gruppe, versuchte erfolglos zwischen der Polizei und den

ANDERES
DATUM: 20.09.2021
MARC BÜHLMANN
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Demonstrantinnen zu vermitteln und wurde in der Folge weggeführt. 
Dies rief die Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt auf den Plan, die der
Nationalrätin Widerhandlung gegen die Covid-19-Verordnung, Teilnahme an einer nicht
bewilligten Demonstration, Störung von Betrieben der Allgemeinheit und Hinderung
einer Amtshandlung vorwarf. Damit gegen ein Parlamentsmitglied eine Strafverfolgung
angestrengt werden kann, darf die strafbare Handlung entweder nicht in unmittelbarem
Zusammenhang mit der amtlichen Stellung stehen oder die schützende
parlamentarische Immunität muss von den entsprechenden Kommissionen (IK-NR und
RK-SR) aufgehoben werden. Da sich Sibel Arslan auf ihre Immunität berief, reichte die
baselstädtische Staatsanwaltschaft in der Folge ein solches Gesuch um Aufhebung der
Immunität von Sibel Arslan ein. 
Im September 2021 traten sowohl die nationalrätliche (mit 6 zu 2 Stimmen) als auch die
ständerätliche Kommission (einstimmig) auf das Gesuch ein. Dies ist gleichbedeutend
mit der Beurteilung, dass die Handlung in unmittelbarem Zusammenhang mit der
amtlichen Stellung der Nationalrätin steht. Wäre nicht auf das Gesuch eingetreten
worden, hätte das Strafverfahren eingeleitet werden können. Sibel Arslan habe nicht an
der Demonstration teilgenommen, sondern sich aufgrund ihres Nationalratsmandats
vermittelnd eingeschaltet, womit der Zusammenhang zwischen Handlung und Amt
eindeutig bestehe, so die Begründung der Kommissionen. Sowohl die IK-NR als auch die
RK-SR kamen sodann jeweils einstimmig zum Schluss, dass die Immunität nicht
aufzuheben sei. Es sei nicht einmal klar, ob die an die Basler Nationalrätin gerichteten
Vorwürfe überhaupt strafrechtlich relevant seien. Eine schwere Verfehlung, die den
Ratsbetrieb einschränken oder so grosses öffentliches Interesse tangieren würde, dass
ein Strafverfahren angezeigt wäre – die Bedingungen für die Aufhebung der Immunität
–, liege sicherlich nicht vor, so das Urteil beider Kommissionen. Bei der Anhörung von
Sibel Arslan habe diese deutlich gemacht, dass sie zur Deeskalation der Situation
beigetragen habe, wofür sich die Polizei bei ihr sogar bedankt habe. Dass in der Folge
auch keine Anzeige gegen sie eingegangen sei, sei ein starker Hinweis darauf, dass kaum
öffentliches Interesse an einem Verfahren bestehe, so die Kommissionen in ihrer
Beurteilung. Im Gegenteil habe die Nationalrätin lediglich «ehrenwerte Absichten»
gehabt.
In den Medien wurde von einer «Schlappe für die Staatsanwaltschaft», «konstruierte[n]
Vorwürfe[n]» und «Furor gegen Linke» geschrieben (Tages-Anzeiger und WoZ). Der
Tages-Anzeiger fragte rhetorisch, ob Angriffe von rechts gegen die linke «Reizfigur»
Sibel Arslan nicht gar System hätten. Die Politikerin selber zeigte sich erleichtert, dass
sie sich nun wieder vollständig ihrer Arbeit als Nationalrätin widmen könne. 2

Ende Juni 2022 trat auch die RK-SR nicht auf das Gesuch um Aufhebung der
Immunität von Nationalrat Fabian Molina (sp, ZH) ein und folgte damit der IK-NR, die
Mitte Mai 2022 den gleichen Entscheid gefällt hatte. Sowohl die IK-NR (mit 6 zu 2
Stimmen bei 1 Enthaltung) als auch die RK-SR (mit 6 zu 5 Stimmen bei 1 Enthaltung)
erachteten den unmittelbaren Zusammenhang der strafbaren Handlung mit der
amtlichen Stellung als nicht gegeben; dies ist Bedingung dafür, dass die beiden
Kommissionen überhaupt entscheiden, ob einem Parlamentsmitglied die Immunität
entzogen werden soll oder nicht. Nichteintreten bedeutet in diesem Fall, dass das von
der Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich angestrebte Strafverfahren gegen den
Zürcher Sozialdemokraten aufgenommen werden kann. 
Die Verneinung der sogenannten relativen Immunität von Nationalrat Fabian Molina
begründeten beide mit Immunitätsfragen betrauten Kommissionen damit, dass der
ehemalige Juso-Präsident als Privatperson und nicht als Nationalrat an einer
unbewilligten Demonstration teilgenommen hatte. Zwar habe er bei einer Anhörung vor
den Kommissionen geltend gemacht, dass er als Nationalrat ein Zeichen gegen
faschistische Gruppierungen habe setzen wollen, handelte es sich bei der unbewilligten
Kundgebung am 12. Februar 2022 doch um eine Gegendemonstration zu einer
Protestkundgebung gegen die Corona-Massnahmen, an der auch zahlreiche
Rechtsextremisten teilgenommen hätten. Molina habe denn auch argumentiert, dass
die Strafanzeige gegen ihn vor allem politisch motiviert sei, eben gerade weil er als
Nationalrat und nicht als Privatperson teilgenommen habe. Diese Argumentation
reichte allerdings beiden Kommissionen nicht für den Schutz der relativen Immunität.
Die IK-NR zeigte in ihrer Begründung den Unterschied zum Fall von Sibel Arslan (basta,
BS) auf. Damals waren die Kommissionen auf das Gesuch eingetreten und hatten in der
Folge die Immunität der Nationalrätin geschützt, weil sie nicht an einer unbewilligten
Demonstration teilgenommen habe, sondern von der Polizei an eine solche gerufen
worden war, um zwischen Polizei und Demonstrierenden zu vermitteln. Dort sei also –
im Gegensatz zum Fall Molina – der Zusammenhang zwischen Handlung und Amt sehr
deutlich. Würde man schon die Teilnahme an einer Demonstration als amtliche

ANDERES
DATUM: 30.06.2022
MARC BÜHLMANN

01.01.65 - 01.01.23 2ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Handlung werten, so liefe man Gefahr, Amtspersonen gegenüber Privatpersonen
ungerechtfertigterweise zu privilegieren. Die RK-SR betonte zwar, dass sie es stossend
finde, dass Molina als «Zielscheibe einer politisch motivierten Strafanzeige des Vereins
'Wir für Euch'» wohl als einziger von Tausenden Demonstrierenden strafrechtlich
belangt werde, und zog ebenfalls einen Fall als Vergleich hinzu, der zeige, wie die Frage
nach dem «unmittelbaren Zusammenhang» Ermessenssache sei. Im Fall Walter
Wobmann (svp, AG), der ohne Bewilligung auf dem Bundesplatz Werbung für die
Initiative «Ja zum Verhüllungsverbot» gemacht habe, hätten die Kommissionen deshalb
einen unmittelbaren Zusammenhang festgestellt, weil es häufig vorkomme, dass
Parlamentsmitglieder auf dem Bundesplatz medial wirksam Werbung für ihre Positionen
machen würden und weil gleichzeitig Session gewesen sei. Diese zeitliche und örtliche
Nähe könne im Fall Molina aber nicht hergestellt werden. Zudem habe Letzterer im
Rahmen der Gegenkundgebung «keine besondere Rolle eingenommen», welche ihn von
anderen Teilnehmenden abgehoben hätte. 
Die Zürcher Staatsanwaltschaft belegte Molina in der Folge mit einer Busse über CHF
300, die dieser akzeptierte. Zudem musste er die Verfahrenskosten tragen. 3

Volksrechte

Am Montag der dritten Herbstsessionswoche 2020 besetzten Klimaaktivistinnen und
-aktivisten den Bundesplatz, obwohl dort Veranstaltungen während der Session
verboten sind. Dies führte bei den Parlamentarierinnen und Parlamentariern zu einigem
Ärger. So beschwerten sich gemäss verschiedener Medien insbesondere bürgerliche
Parlamentsmitglieder, von den Klimaaktivistinnen und -aktivisten «angepöbelt» worden
zu sein. Dabei stellten die Medien vor allem verschiedene verbale Entgleisungen ins
Zentrum der Berichterstattung. So soll Roland Büchel (svp, SG) derart genervt gewesen
sein, dass er die Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten vor laufender Kamera als
«Arschlöcher» bezeichnete. Andreas Glarner (svp, AG) nannte die Demonstrierenden
während eines Interviews «Kommunisten und Chaoten» und Sibel Arslan (basta, BS), die
das Anliegen der Streikenden vertreten wollte, «Frau Arschlan» – was er später als
Versprecher entschuldigte. Umgekehrt regten sich linke Parlamentsmitglieder über die
falschen Prioritäten der Medien auf, so etwa Jacqueline Badran (sp, ZH), die in einem
Radiointerview die Medien angriff, welche «den huere fucking Glarner, who cares, [...]
statt die Forderungen der Jugendlichen» gefilmt hätten. 

Die Debatten drehten sich in der Folge allerdings nicht nur um «Anstand» und verbale
Entgleisungen, sondern auch darum, ob der Bundesplatz überhaupt besetzt werden
darf – insbesondere während der Session. Während sich bürgerliche
Parlamentarierinnen und Parlamentarier beschwerten, zeigten links-grüne Mitglieder
der Bundesversammlung Verständnis für die Aktion. Die aktuelle Regelung im
Kundgebungsreglement der Stadt Bern besagt, dass die Versammlungsfreiheit auf dem
Bundesplatz während der Sessionen vor allem für grosse Manifestationen aufgehoben
wird. Verantwortlich für die Einhaltung dieser Massnahme ist die Stadt Bern, weshalb
sich die Kritik der Bürgerlichen in der Folge vor allem gegen den Berner
Stadtpräsidenten Alec von Graffenried (gfl) richtete. Einige Medien – darunter etwa die
NZZ – warfen der Stadt gar vor, «mit zweierlei Mass» zu messen und das
Demonstrationsverbot «selektiv» umzusetzen. 

Die Aktion auf dem Bundesplatz führte schliesslich auch zu einiger parlamentarischer
Betriebsamkeit. Ein noch am gleichen Montag eingereichter Ordnungsantrag
(20.9004/21364) von Thomas Aeschi (svp, ZG), der die Räumung des Platzes beantragte,
wurde mit 109 zu 83 Stimmen (1 Enthaltung) im Nationalrat angenommen. Dagegen
stimmten die geschlossenen Fraktionen von SP, GP und GLP sowie zwei Angehörige der
Mitte-Fraktion. Der am nächsten Tag von Esther Friedli (svp, SG) eingereichte
Ordnungsantrag (20.9004/21402), mit dem zusätzlich eine Anzeige gegen die Stadt Bern
und die «Klimaextremisten und Linksradikalen» gefordert wurde, lehnte eine 90 zu 79-
Stimmen-Mehrheit (bei 16 Enthaltungen) dann freilich ab. Hingegen richtete sich die VD
mit einem von Nationalratspräsidentin Isabelle Moret (fdp, VD) und Ständeratspräsident
Hans Stöckli (sp, BE) unterzeichneten Schreiben an die Regierungen von Stadt und
Kanton Bern und forderte diese auf, für die Einhaltung der Rechtsbestimmungen zu
sorgen. Und schliesslich reichte Christian Imark (svp, SO) eine Motion ein, mit der er
forderte, die Stadt Bern des Bundesplatzes zu enteignen. Dadurch könne der
Bundesrat «künftig selber für Recht und Ordnung auf dem Bundesplatz» sorgen, weil
«die linke Berner Stadtregierung [...] die Chaoten immer öfter gewähren» lasse.
Wohl auch weil die Polizei am Mittwoch nach zwei Ultimaten der Stadtregierung den
Platz räumte, legte sich die Aufregung kurz darauf wieder. Der Bundesrat beantragte ein

MOTION
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paar Wochen später die Ablehnung der Motion, weil eine Enteignung nicht
verhältnismässig sei und die Zusammenarbeit mit der Stadt Bern bezüglich Nutzung des
Bundesplatzes so funktioniere, dass die Interessen des Parlaments berücksichtigt
würden. Die Motion Imark selber wurde dann zwei Jahre nach ihrer Einreichung wegen
Nichtbehandlung abgeschrieben. 4

Wahlen

Eidgenössische Wahlen

La conseillère nationale Arslan Sibel (basta, BS) a déposé une initiative parlementaire
pour une représentation plus équilibrée des sexes au Parlement. Elle propose de
modifier la loi sur les droits politiques (LDP), de telle sorte que les listes des candidats
au Conseil national comptent au moins un tiers d'hommes et un tiers de femmes. Dans
le passé, bien que la question de l'égalité avait été discutée lors de la modification de la
loi, aucun acte concret n'avait suivi. La parlementaire rappelle que le Conseil national
est censé représenter le peuple suisse. Or, les femmes forment la majorité de la
population suisse et n'occupent que 65 sièges (32,5%) dans les rangs de la chambre du
peuple. Comme la Confédération et les cantons n'ont à ce jour pas pris de mesures
pour promouvoir la parité hommes-femmes, la représentante bâloise espère que la
Confédération exécute le mandat constitutionnel (article 8 Cst) visant à assurer l'égalité
des sexes. 
Lors de l'examen préalable, la CIP-CN ne donne pas suite à l'initiative par 18 voix contre
5 et 1 abstention. La commission répète les arguments mobilisés lors d'interventions
visant l'instauration de quotas (98.429 et 99.403), qui avaient rencontré une forte
opposition. Premièrement, la mesure serait difficilement applicable dans les petits
cantons. Deuxièmement, la liberté des partis politiques de composer leur liste serait
restreinte. Finalement, il y aurait le risque que les candidates deviennent des "bouche-
trous", figurant en fin de liste pour remplir les quotas. La majorité des membres de la
commission estime qu'il revient aux partis politiques de remédier à cette
problématique. Une minorité se positionne en faveur d'une contrainte légale. Elle
relève que la liberté de vote ne serait pas restreinte, puisque l'initiative parlementaire
ne propose que des quotas de candidats sur les listes et non pas un quota d'élus.
L'initiative parlementaire est donc transmise au Conseil national. 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.01.2018
DIANE PORCELLANA

Par 133 voix contre 52 et 2 absentions, le Conseil national décide de ne pas donner
suite à l'initiative parlementaire visant une représentation équilibrée des sexes au
Parlement. Il partage donc l'avis de la majorité des membres de la CIP-CN. Seuls les
Verts et les socialistes ont soutenu la demande de Sibel Arslan (basta, BS). 6

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.06.2018
DIANE PORCELLANA

Bei den Nationalratswahlen 2019 im Kanton Basel-Stadt bewarben sich 133 Kandidaten
auf 28 Listen für einen der fünf Stadtbasler Nationalratssitze. Die Frauenquote auf den
Listen betrug 45.9 Prozent und wurde damit nur im Kanton Zug übertroffen.

Vor vier Jahren, bei den eidgenössischen Wahlen 2015 hatten die CVP und die FDP
beide ihren Sitz verloren. An ihrer Stelle wurden Christoph Eymann von der Liberal-
Demokratischen Partei (LDP) und Sibel Arslan von der Partei Basels starke Alternative
(BastA) in den Nationalrat gewählt. BastA bildet zusammen mit der Grünen Partei Basel-
Stadt das Grüne Bündnis und beide sind Mitglied in der Grünen Partei Schweiz (GPS).
Eymann als auch Arslan traten 2019 wieder zur Wahl an, ebenso wie Beat Jans (SP) und
Sebastian Frehner (SVP). Als einzige der Bisherigen trat Silvia Schenker (SP), nach 16
Jahren in der Grossen Kammer, nicht zur Wiederwahl an. Im Kampf um den
freigewordenen Sitz wurde bei der SP ein Zweikampf zwischen Sarah Wyss und Mustafa
Atici erwartet. Die ehemalige Juso-Präsidentin Wyss sah sich als die logische Nachfolge
von Schenker, da beide am linken Rand der SP politisieren, während der
türkischstämmige Atici als eher eingemittet und wirtschaftsfreundlich gilt. Die
Mitteparteien strebten einen zusätzlichen Sitz an und konnten sich dank einer breiten
Listenverbindung (FDP, LDP, GLP, CVP, EVP, BDP) eine sehr gute Ausgangslage
verschaffen. Innerhalb der Listenverbindung konnten sich die FDP, CVP und GLP
berechtigte Hoffnungen auf den allfälligen zweiten Mitte-Sitz neben der LDP machen.
Die CVP startete im Wahlkampf eine «Technologieoffensive» die darauf abzielte, der
Partei zu einem moderneren Image zu verhelfen. Die FDP sorgte kurz vor dem
Wahlsonntag für einen Wirbel, da bekannt wurde, dass Sympathisanten des türkischen

WAHLEN
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Präsidenten Erdogan und dessen umstrittener Syrien-Politik für den kantonalen FDP-
Parteipräsident Luca Urgese Wahlkampfhilfe betrieben. Die GLP, angeführt von der
kantonalen Parteipräsidentin Katja Christ, erhöhte ihre Chancen auf einen Sitz indem
sie eine Unterlistenverbindung mit der EVP und der BDP einging.
Unterlistenverbindungen wurden ursprünglich eingeführt um verschiedene Listen der
selben Partei zu verbinden (zB. die Hauptliste mit einer Frauen- oder
Jungparteienliste). Doch dadurch, dass die drei Parteien als Mitte – GLP, Mitte – BDP
und Mitte – EVP antraten, konnten sie trotzdem zusammen eine Unterlistenverbindung
eingehen. Wahlbeschwerden gegen dieses politische «Buebetrickli» gingen keine ein. 
Da sich abzeichnete, dass die Mitteparteien einen Sitz dazugewinnen werden, galten die
beiden Bisherigen ganz links und rechts als Wackelkandidaten. Sebastian Frehner (SVP)
war laut Smartvote in der vergangenen Legislatur der rechteste Parlamentarier der
Schweiz während Sibel Arslan (BastA) eine der linksten Parlamentarierinnen war. Der
Wahlkampf hatte für beide ihre Tücken. Frehner nervte sich ab der Verunstaltung
seiner Wahlplakate und musste sich gegen die Kritik am SVP-Plakat mit dem
wurmstichigen Apfel wehren. Arslan musste ihren linken Unterstützern erklären, warum
sie von der Operation Libero unterstützt wird, obwohl sie bei vielen Positionen, etwa
dem Lohnschutz im Zusammenhang mit dem EU-Rahmenabkommen, deren Ansichten
nicht teilt. BastA ging eine Listenverbindung mit den Grünen, der SP und der
Piratenpartei ein. Die SVP verband sich mit der EDU.

Wie in vielen Kantonen hatten die Grünen und die GLP auch in Basel-Stadt am meisten
zu feiern. Das Grüne Bündnis konnte deutlich Wähleranteile zulegen (+6.5
Prozentpunkte auf 17.7%) und Sibel Arslan wurde ungefährdet wiedergewählt. Die
Strategie der Grünliberalen ging auf, denn obwohl die Partei nur gerade 5.7 Prozent der
Wählerstimmen erhielt, wurde mit Katja Christ erstmals eine Vertreterin der GLP aus
Basel-Stadt in den Nationalrat gewählt. Die LDP gehörte ebenfalls zu den Gewinnern
(+3.8 Prozentpunkte auf 15.3%) und verteidigte den Sitz von Christoph Eymann
erfolgreich. Trotz der deutlichen Gewinne der Grünen, konnte die SP ihren Wähleranteil
stabil halten (-0.6 Prozentpunkte auf 32.7%) und Beat Jans wurde problemlos
wiedergewählt. Hinter Jans das zweitbeste Resultat erzielte Eva Herzog (SP), doch
aufgrund ihrer erfolgreichen Ständeratskandidatur verzichtete sie wie erwartet auf das
Amt als Nationalrätin. Für sie konnte Mustafa Atici nachrutschen. Er lag rund 1000
Stimmen vor Sarah Wyss auf dem ersten Ersatzrang. Ein Debakel war die Wahl für die
SVP, welche 5.2 Prozentpunkte verlor (neu 12.4%) und die Abwahl von Sebastian Frehner
hinnehmen musste. Auch die CVP und die FDP gehörten zu den Verlierern. Beide
büssten Wähleranteile ein und verpassten so den angestrebten Sitzgewinn. Die
Zusammensetzung der Baselstädtischen Volksvertretung lautete somit neu: 2 SP, 1 LDP,
1 GPS, 1 GLP. Die Stimmbeteiligung fiel gegenüber 2015 (-2.7 Prozentpunkte), lag aber
mit 47.7 Prozent trotzdem über dem nationalen Durchschnitt. 7

Parteien, Verbände und Interessengruppen

Verbände

Überparteiliche politische Interessen / Think Tanks

Erstmals mischte die Operation Libero 2019 bei den nationalen Wahlen mit. Im Zuge
der sogenannten «Wandelwahl», so der Name der Aktion, wurden insgesamt 38
Kandidierende aus verschiedenen Parteien mit dem «Gütesiegel von Operation Libero»
(NZZ) versehen und von der Organisation im Oktober zur Wahl empfohlen.
Zum Auftakt der Kampagne versammelten sich im Juni die ersten Nominierten,
darunter auch der Mitbegründer der Operation Libero Nicola Forster (ZH, glp), welcher
den Einzug in den Nationalrat letztlich knapp verpasste, zusammen mit den Co-
Präsidentinnen Flavia Kleiner und Laura Zimmermann, die beide nicht zu den Wahlen
antraten, in Bern auf dem Casinoplatz. Der Wahlauftakt unterschied sich nicht von
anderen Wahlveranstaltungen, wie die NZZ damals festhielt; einziger Unterschied sei,
dass die Organisatorin keine Partei sei. Das Ziel der «Wandelwahl» war, die
progressiven Kräfte im Parlament zu stärken und den «jahrelangen Stillstand und die
Blockade», in welcher sich die Schweizer Politik befinde, aufzubrechen, zitierte die
Aargauer Zeitung die Absichten der Operation Libero. Den Kandidierenden wurde bei
ihrer Wahlkampagne unter die Arme gegriffen, im Gegenzug mussten diese bei
erfolgreicher Wahl die Libero-Ziele unterstützen, beispielsweise durch die Erarbeitung
eines griffigen CO2-Gesetzes, der «Ehe für Alle» oder eine im Sinne der Operation
Libero konstruktiven Europapolitik. 
Aufgrund dieser Forderungen musste die Operation Libero Kritik einstecken: Die WOZ
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warf ihr Ende August vor, dass sie Kandidatinnen und Kandidaten kaufe und die
Demokratie als Supermarkt betrachte. Zudem monierte der «Blick», dass CHF 400'000
der insgesamt CHF 600'000 des Wahlkampfbudgets – geplant waren eigentlich CHF 1.5
Mio. – von einem einzigen Spender eingegangen seien und die Organisation sich
dadurch von diesem abhängig mache. Laura Zimmermann wies die Kritik der WOZ
zurück: Das Empfehlen von Kandidatinnen und Kandidaten, die parteiübergreifend
Politik machen, sei «urdemokratisch». Gegenüber dem «Blick» meinte sie, es sei «kein
Rappen an die Kandidierenden geflossen» und man werde analysieren, weshalb von den
geplanten CHF 1.5 Mio. nur CHF 600'000 zusammengekommen seien und weshalb das
Crowdfunding für die Kampagne diesmal nicht wie gewünscht funktionierte.

Zehn der 38 empfohlenen Kandidierenden wurden schliesslich in den Nationalrat
gewählt, wie die Operation Libero nach der Wahl in einer Medienmitteilung
kommunizierte: Gerhard Andrey (gp, FR), Susanne Vincenz-Stauffacher (fdp, SG), Roland
Fischer (glp, LU) und Marionna Schlatter (gp, ZH) zogen dabei neu in den Nationalrat ein.
Wiedergewählt wurden Yvonne Feri (sp, AG), Beat Flach (glp, AG), Sibel Arslan (gp/basta,
BS), Philipp Kutter (cvp, ZH), Eric Nussbaumer (sp, BL) und Kathrin Bertschy (glp, BE). 8
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